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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in seiner Sitzung am 24. März 
2021 eine Neufassung der Bekanntmachungssatzung Beschluss Nr. 
VII-DS-02352-NF-01 der Ratsversammlung vom 24.03.2021, (zuletzt 
geändert mit Beschluss RBV-1706/13 vom 10.07.2013, veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 15 vom 24.08.2013) beschlossen. Diese soll 
durch digitale Bekanntmachungen in Form eines elektronischen 
Amtsblatts unter www.leipzig.de/amtsblatt eine schnelle Reaktion 
der Stadtverwaltung auf zeitlich drängende öffentliche Bekannt-
machungen ermöglichen. Die Notwendigkeit dazu ist insbesondere 

vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie deutlich geworden. Die 
Satzung trat am 28. März 2021 in Kraft und wird in der Folge durch 
die 14-tägliche Veröffentlichung des E-Amtsblattes als herunter-
ladbares Pdf-Dokument unter www.leipzig.de/amtsblatt umgesetzt. 
Amtliche Bekanntmachungen gelten dann nur noch als rechtssicher 
veröffentlicht, wenn sie im E-Amtsblatt erschienen sind, mit Aus-
nahme der Bekanntmachungen nach §§ 3, 4a BauGB. Der erste 
Erscheinungstag ist Dienstag, 6. April 2021. Das gedruckte Amts-
blatt bleibt davon unberührt und erscheint weiterhin wie gewohnt. ■

Nach Neufassung der Bekanntmachungssatzung der Stadt Leipzig:  
Elektronisches Amtsblatt rechtsverbindlich vor Printausgabe

Beschluss Nr. VII-DS-02352-NF-01 der Ratsversammlung vom 
24.03.2021, (zuletzt geändert mit Beschluss RBV-1706/13 vom 
10.07.2013, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 15 vom 24.08.2013).
Die Ratsversammlung (Stadtrat) der Stadt Leipzig hat auf Grund von § 4 
Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15.07.2020 (SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist und § 6 der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die 
Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 17.12.2015 
(SächsGVBl. S. 693) i. V. m. § 4 des Gesetzes zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltung im Freistaat Sachsen  (Sächsisches E-Government-
Gesetz vom 09.07.2014 (SächsGVBl.  S. 398)), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 02.08.2019 (SächsGVBl. S. 630) geändert worden ist 
am 24.03.2021 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	Diese	Satzung	regelt	öffentliche	Bekanntmachungen	der	Stadt	Leipzig,	
soweit nicht besondere bundes- oder landesrechtliche Vorschriften an-
zuwenden sind.

(2) Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung oder 
ortsübliche Bekanntgabe vorgeschrieben ist, gelten die §§ 2 bis 4 ent-
sprechend.

§ 2
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Öffentliche	Bekanntmachungen	der	Stadt	Leipzig	erfolgen	durch	öffent-
liche Zugänglichmachung der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes 
der Stadt Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://
www.leipzig.de/amtsblatt. Dies stellt die authentische Form da.

(2)	Die	öffentliche	Bekanntmachung	ist	mit	Ablauf	des	Tages,	an	dem	sie	auf	
der Internetseite der Stadt Leipzig, unter https://www.leipzig.de/amtsblatt 
verfügbar ist, vollzogen. 

(3) Soweit die Bekanntmachung nach §§ 3, 4a BauGB in der gemäß 
Abs. 1 bestimmten Form nicht ausschließlich zulässig ist, erfolgt die 
Bekanntmachung	zusätzlich	durch	Veröffentlichung	im	Amtsblatt	der	
Stadt Leipzig, welche in diesem Fall die authentische Form darstellt. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 
der Stadt Leipzig vollzogen.

(4) Der Vollzug der Bekanntmachung ist in den Akten nachzuweisen. 
(5) Öffentliche	Bekanntmachungen	haben	mit	vollem	Wortlaut	zu	erfolgen.	

Sofern	eine	Rechtsverordnung	oder	eine	Satzung	genehmigungspflichtig	
ist	oder	genehmigungspflichtige	Teile	enthält,	muss	auch	die	Tatsache	
der Genehmigung unter Angabe der Genehmigungsbehörde und des 
Datums der Genehmigung bekannt gemacht werden.  

(6) Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des elektronischen Amtsblattes 
der	Stadt	Leipzig,	während	der	allgemeinen	Öffnungszeiten	erhalten	
oder	in	öffentlichen	Einrichtungen	der	Stadt	Leipzig	auf	die	Publikation	
zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit der Zusendung von Ausdrucken 
gegen Kostenersatz des Versandes.

§ 3
Ersatzbekanntmachung 

(1)	Sind	Pläne	oder	zeichnerische	Darstellungen,	 insbesondere	Karten,	
Bestandteile einer Rechtsverordnung oder Satzung, können sie dadurch 
öffentlich	bekannt	gemacht	werden,	dass	

 1. ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder Satzung um-
schrieben wird, 

 2. sie an einer bestimmten Verwaltungsstelle der Stadt Leipzig zur kos-
tenlosen Einsicht durch jedermann während der Dienststunden für 
die	Dauer	von	zwei	Wochen	niedergelegt	werden	und	hierauf	bei	der	
Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder Satzung hingewiesen 
wird. 

(2) Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf der Niederlegungsfrist voll-
zogen. 

§ 4
Notbekanntmachung 

(1)  Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen 
Form	nicht	möglich,	kann	die	öffentliche	Bekanntmachung	in	anderer	
geeigneter	Weise	durchgeführt	werden.	Die	Bekanntmachung	ist	unver-
züglich	nach	Wegfall	des	Hindernisses	in	der	vorgeschriebenen	Form	zu	
wiederholen, wenn sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden 
ist.

(2) Die Notbekanntmachung ist mit ihrer Durchführung vollzogen.
(3) Der Vollzug der Bekanntmachung ist in den Akten nachzuweisen. 

§ 5
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 28.03.2021 in Kraft. Die Satzung über die Form 
der	öffentlichen	Bekanntmachungen	des	Rates	der	Stadt	Leipzig	vom	
23.01.1991, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 145/91, zu-
letzt	geändert	mit	Beschluss	RBV-1706/13	vom	10.07.2013,	veröffentlicht	
im Amtsblatt Nr. 15 vom 24.08.2013, tritt außer Kraft. ■

Leipzig, den 25.03.2021
Burkhard Jung, Oberbürgermeister

Hinweis:	Die	Satzung	der	Stadt	Leipzig	über	die	Form	der	öffentlichen	Bekanntma-
chung und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung – BekS) ist als 
Notbekanntmachung durch Einrücken in der Leipziger Volkszeitung, am 27.03.2021 
und durch Aushang an der Bekanntgabestelle im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6,	04109	Leipzig,	am	26.03.2021,	erfolgt.	Eine	Wiederholungsbekanntmachung	
erfolgt nach der alten Satzung im gedruckten Amtsblatt am 10.04.2021.

Satzung der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung – BekS)

https://www.leipzig.de/amtsblatt 
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Die	 öffentliche	 Sitzung	 des	 Verwaltungsausschusses	 am	
14.04.2021,	17.00	Uhr,	findet	 in	Form	einer	Videokonferenz	
statt.	Die	öffentliche	Sitzung	wird	per	Bild	und	Ton	in	Zimmer	
260, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
zeitgleich übertragen und kann dort verfolgt werden.
Tagesordnung:
-		 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit/Bestätigung	der	Tages-

ordnung
-		 Protokollbestätigung	(öffentlicher	Teil)

-		 Protokollbestätigung	der	Sitzung	vom	03.02.2021
-		 Protokollbestätigung	der	Sitzung	vom	10.03.2021

-		 Bekanntgabe	von	Beschlüssen	aus	nichtöffentlicher	Sitzung
-  Bericht aus Beteiligungen
-  Beratung der Vorlagen I 
-		 Mietvertrag	Tierheim	Leipzig	-	Gustav-Adolf-Allee	35,	04158	

Leipzig
-  Bau- und Finanzierungsbeschluss Südfriedhof, Friedhofs-

weg 3 - Büro- und Sozialgebäude Gärtnerunterkunft
-  Förderprojekt ID-Ideal - Anwendung sicherer digitaler Identi-

täten,	Teilnahme
-  Informationen (nicht besetzt)
-  Verschiedenes ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sit-
zungen der Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss 
teilweise nicht vor. Für aktuelle Informationen zum Sit-
zungsgeschehen, besuchen Sie bitte www.leipzig.de 
Ortschaftsrat Holzhausen
08.04., 19.30 Uhr – Videokonferenz
-	 Bestätigung	des	Protokolls	der	Sitzung	vom	11.03.2021
- Auswertung der Änderungsanträge zum Doppelhaushalt 

2021/22
-	 Fahrplan	für	den	Ortschaftsrat	Holzhausen	2021
-	 Aufwertung	/	Veränderungen	im	Ortsblatt	„Der	Holzhausener“
-	 Leipziger	Kulturjahr	2024:	„Die	Stadt	als	Bühne“
	 Ideensammlung:	Veranstaltungen	in	Holzhausen
Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
12.04., 18.30 Uhr
Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln 
12.04.,	18.30	Uhr,	Leipzig	Hotel,	Saal	Erdgeschoss,	Hallesche	
Straße 190
- Information zur Beschlussvorlage Nr.: VII-DS-02307 Decken-

erneuerungsmaßnahme	Am	Exer/Hans-Oelerich-Straße,
- Beratung und Beschluss zur Vorlage Nr. VII-DS-02132 

Forstwirtschaftsplan 2021 Erläuterung durch Revierförster 
Herr	Opitz,

-	 Vorstellung	 von	 Herrn	 Clemens	 Schülke,	 Leiter	Amt	 für	
Wirtschaftsförderung,	Pate	von	Lützschena-Stahmeln,

-	 Beratung	und	Beschluss	zur	Vorlage	–	VII-DS-02000,	B-Plan	
462	„Schulstandort	am	Bahngraben“,	

Ortschaftsrat Engelsdorf
12.04., 19.00 Uhr 
Ortschaftsrat Seehausen
13.04.,	19.00	Uhr,	Gasthof	Hohenheida,	Am	Anger	42
-	 Projekte	Nordraumkonzept	(Spielplatz	Göbschelwitz,	Alte	

Schule Göbschelwitz) 
- Nutzung altes Feuerwehrgerätehaus Seehausen 
- Vorschläge Brauchtumsmittel 2020 / 2021 
- Schwerpunkte für 2021 
Ortschaftsrat Lindenthal
13.04., 19.00 Uhr – Videokonferenz
Ortschaftsrat Rückmarsdorf
13.04., 19.00 Uhr – Videokonferenz
Ortschaftsrat Mölkau
13.04., 19.00 Uhr – Videokonferenz
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
15.04.,	18.30	Uhr,	„Große	Eiche“,	Salon	Böhlitz,	Leipziger	Straße	81
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
15.04., 18.30 Uhr – Videokonferenz ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen der  
Ortschaftsräte
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 25.03.2020 den 
Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich 
„Hugo-Aurig-Straße/Gaswerkswerk“	 gebilligt	 und	 die	 öffentliche	
Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Der Beschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann zu den unten genannten Zeiten für die Dauer von zwei 
Wochen	kostenlos	eingesehen	werden.	
Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Ost,	im	Ortsteil	Engelsdorf	
zwischen	Hugo-Aurig-Straße,	Engelsdorfer	Straße	und	Gaswerks-
weg (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

I I I I I I

I

I

I

I

I

I

III

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I I I I I

I

I

I I

I

I

I
I I I I I I I I

III II

I

I

I

I

I

I

I

"Bm Engelsdorf"

Sppl.

KGV
"Bm Engelsdorf"

Sppl.

orf

weg

Ve
rdi

str
.

Topasstr.

Topasstr.

Topasstr.

St
er

ne
ns

tr.

Zirkonstr.

Rubinstr.

Achatstr.

Malachitstr.

H
an

s-
W

ei
ge

l-S
tr.

Gaswerksweg

dlung

Engelsdorfer Str.

Opalstr.

Ach
ats

tr.

Hugo-Aurig-Str.

Opalstr.

Türkisstr.

An der Grundschule
Sporth.

Schule

Engelsdorf

§

Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich  
„Hugo-Aurig-Straße/Gaswerksweg“, Leipzig-Ost

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Zusammenhang 
mit	der	Aufstellung	des	Bebauungsplans	Nr.	423	„Hugo-Aurig-Stra-
ße/Gaswerksweg“	und	ist	planungsrechtliche	Voraussetzung	für	die	
angestrebte Mischnutzung der bisher gewerblich genutzten Flächen.
Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung, die Begründung 
und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen werden vom 20.04.2021 bis 19.05.2021 im Neuen 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtplanungs-
amt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während 
der Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 
8.00-16.00	Uhr,	Fr.	8.00-12.00	Uhr,	zur	Einsicht	öffentlich	ausgelegt.
Wir	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 für	 den	 gesamten	 Zeitraum,	 zur	
angemessenen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontakt-
beschränkungen	im	Zusammenhang	mit	der	Bewältigung	der	Co-
rona-Pandemie,	ein	Hygienekonzept	umgesetzt	wird	und	dadurch	
bei	hohem	Besucheraufkommen	Wartezeiten	nicht	ausgeschlossen	
werden können. 
Zusätzlich	können	die	gesamten	Planunterlagen	über	die	Webseite	
der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie 
über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleit-
planung unter www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.
Darüber hinaus, besteht die Möglichkeit, den Beschluss auch im 
Internet	über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	abzu-
rufen unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-00960). 
Während	der	Auslegungsfrist	können	Stellungnahmen	abgegeben	
werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig oder an stadtplanungs-
amt@leipzig.de. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben. 
Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger	öffentlicher	Belange	liegen	vor.	Die	in	den	Stellungnahmen	
genannten voraussichtlichen Umweltauswirkungen beziehen sich 
insbesondere	auf	die	Abwasserentsorgung	sowie	den	Hinweis	auf	
das Vorliegen von Gashochdruck- und Gasmitteldruckleitungen. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
Umweltbericht zu den Belangen des Umweltschutzes und den Er-
gebnissen der Umweltprüfung über die möglichen Auswirkungen 
der	Planung	(Teil	der	Begründung	zur	FNP-Änderung,	Kap.	7).	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans 
„Hugo-Aurig-Straße/Gaswerksweg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage:  
Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
http://stadtplanungsamt@leipzig.de
http://stadtplanungsamt@leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 25.03.2020 den 
Entwurf	 des	Bebauungsplans	Nr.	 423	 „Hugo-Aurig-Straße/Gas-
werksweg“	gebilligt	und	die	öffentliche	Auslegung	nach	§	3	Absatz	
2 BauGB beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht.
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann zu den unten genannten Zeiten für die Dauer von zwei 
Wochen	kostenlos	eingesehen	werden.	
Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Ost,	im	Ortsteil	Engelsdorf	
zwischen	Hugo-Aurig-Straße,	Engelsdorfer	Straße	und	Gaswerks-
weg (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 
Auf dem Gelände, das bislang überwiegend gewerblich genutzt 
wurde, soll für den Ortsteil Engelsdorf ein attraktives Angebot aus 
Einzelhandels-	und	Dienstleistungseinrichtungen,	Gewerbe,	Woh-
nen,	sozialer	Infrastruktur	sowie	Grünbereichen	geschaffen	werden.	
Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung und die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
werden vom 20.04.2021 bis 19.05.2021 im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im 
Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 - 499, während der 
Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 
8.00-16.00	Uhr,	Fr.	8.00-12.00	Uhr,	zur	Einsicht	öffentlich	ausgelegt.
Wir	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 für	 den	 gesamten	 Zeitraum,	 zur	
angemessenen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontakt-
beschränkungen	im	Zusammenhang	mit	der	Bewältigung	der	Co-
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§

Bebauungsplan Nr. 423 „Hugo-Aurig-Straße/ 
Gaswerksweg“, Leipzig-Ost

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes 
rona-Pandemie,	ein	Hygienekonzept	umgesetzt	wird	und	dadurch	
bei	hohem	Besucheraufkommen	Wartezeiten	nicht	ausgeschlossen	
werden können. 
Zusätzlich	können	die	gesamten	Planunterlagen	über	die	Webseite	
der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie 
über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleit-
planung unter www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Beschluss im Internet 
über	das	Ratsinformationssystem	der	Stadt	Leipzig	abzurufen	unter	
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-01139). 
Während	der	Auslegungsfrist	können	Stellungnahmen	abgegeben	
werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig oder an stadtplanungs-
amt@leipzig.de. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben. 
Umweltrelevante Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger	öffentlicher	Belange	sowie	der	Öffentlichkeit	liegen	vor.	Die	
in den Stellungnahmen genannten voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen	beziehen	sich	insbesondere	auf	Aussagen	und	Hinweise	
zu	folgenden	Themenblöcken:
• zu natürlichem Radonvorkommen, Versickerung und Bewirt-

schaftung von Niederschlagswasser, Regenrückhaltvolumen, 
Überflutungsnachweis,	 Wasserflächen,	 Bodenversiegelungs-
grad, Erhöhung der Verdunstungsleistung, Altlastenverdachts-
fläche	auf	dem	Gelände	der	ehem.	Leipziger	Verpackung	GmbH	

• zu einer kompakten und multifunktionalen Flächennutzung 
•	 zu	umweltfreundlicher	Mobilität	und	ÖPNV-Anbindung,	Lärm-

belastung durch Verkehrs-, Gewerbe- und Sportanlagenlärm, 
Lärmkontingentierung, Schallimmissionsschutz

•	 zur	Luftreinhaltung	und	zu	erwartenden	höheren	Luftschadstoff-
emissionen,	Immissionsschutz,	Luftschadstoffemissionen	durch	
motorisierten Verkehr,

• zu Versickerung und Nutzung des Regenwassers, Erhöhung 
der Verdunstungsleistung, Fassaden- und Dachbegrünung, 
Erhöhung	des	Durchgrünungsgrades,	Vermeidung	von	Hitze-
inseln, Minimierung des Stellplatzangebotes, Überdachung und 
Begrünung	von	Stellplätzen	zur	Reduzierung	der	Hitzebelastung,	
ggf. Energiegewinnung, Verdunstungskühlung, umweltfreund-
liche Mobilität, Standortklima, Stadtklima, Energieversorgung, 
Energetische	Kriterien/Solarnutzung,	Wärmeschutz,	dezentrale	
Wärmeversorgung	

•	 zu	Baumpflanzungen	bei	Straßenneubau,	Erhalt	der	Baumbe-
stände in angrenzenden Gebieten während Bauarbeiten, Vermei-
dungs-, Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen unter anderem auch 
im	Plangebiet,	Überdachung	von	Stellplätzen	als	Lebensraum	
für	Insekten	und	andere	Tiere,	notwendige	naturschutzrechtliche	
Erfassungen und Untersuchungen von Gebäude bewohnende 
Arten, nicht gebäudebewohnende Vogelarten sowie Arten des 
Anhang	IV	der	FFH-Richtlinie	und	Umgang	mit	gesetzlich	ge-
schützten Biotopen bei Gebäudeabbruch und Gehölzfällungen, 
Umgang mit besonders geschützten Arten wie Zauneidechse, 
Fledermäusen,	Blauflügelige	Ödlandschrecke,	Biotopschutz	der	
höhlenreichen	Einzelbäume,	Pflanzempfehlung	für	heimische	
Arten als Nahrungs- und Lebensraumhabitat, Blühsäume für 
Insekten, 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 423 „Hugo-Aurig-
Straße/Gaswerksweg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage:  
Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
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• zu Energiekonzept und -versorgung, Energetische Kriterien/
Solarnutzung,	Wärmeschutz,	dezentrale	Wärmeversorgung

Darüber hinaus liegen folgende Arten umweltbezogener In-
formationen vor: 
• Bericht zur Erstbewertung eventueller Bodenbelastungen Veri-

fizierung	einer	Altlastenunbedenklichkeit	 in	umweltrelevanten	
Bereichen	der	Leipzig	Verpackung	GmbH	vom	Februar	2001

• Ist-Zustands-Bericht zur betrieblichen Umweltsituation der Leip-
zig	Verpackung	GmbH	(Umwelt-Unbedenklichkeits-Gutachten)	
vom Februar 2001

• Statusbericht Altlasten Flurstück 230b Gemarkung Engelsdorf 
Altlastenkennziffer	65273002	vom	Oktober	2015

•	 Ergebnisbericht	Untersuchungen	zur	Eingrenzung	von	MKW-
Schadstoffbelastungen	Grundstück	Hugo-Aurig-Straße	7,	04319	
Leipzig-Engelsdorf vom November 2015

•	 Historische	Erkundung	zu	einer	ehemaligen	Hühnerfarm	für	die	
Flurstücke 237/4, 237/5, 237/6 sowie 240/14, 240/15 und 240/6 
der Gemarkung Engelsdorf von 2016

• Baugrundvoruntersuchung zum Bauvorhaben Baugrundstück 
„Hugo-Aurig-Straße“	Leipzig	von	2018

• Entwässerungskonzept vom November 2018
• Einzelbaumkartierung

• Faunistische Kartierungen (Fledermäuse, Avifauna, Zauneidech-
se,	Heuschrecken)	vom	Juni	2016

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom November 2019
•	 Grünordnungsplan	(GOP)	vom	März	2020
• Schalltechnische Untersuchung Bericht 4022/15 Zuarbeit zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 423 „Nahversorgungs-
zentrum	Engelsdorf“	Leipzig	vom	Oktober	2019

• Verkehrskonzept vom Juni 2018
Für die Belange des Umweltschutzes wurde im Bauleitplanverfah-
ren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht ist 
Bestandteil der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 
und enthält Informationen und Aussagen zu den Belangen Fläche/
Boden/Altlasten,	Luft-Klima	und	Lufthygiene,	Pflanzen,	Tiere	sowie	
Menschen. 
Außerdem	liegt	zum	Thema	Einzelhandel	eine	gutachterliche	Ana-
lyse	zur	Entwicklung	eines	neuen	Nahversorgungsbereiches	an	
der	Hugo-Aurig-Straße	in	Leipzig	Engelsdorf	von	Junke	+	Kruse,	
Stadtforschung	Planung,	vor.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Stadtbezirksbeirat Südwest
12.04., 18.30 Uhr – Videokonferenz, Link zur Sitzung: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee-
t i n g _ M z Z l M G N j MW Y t N D l h Z S 0 0 N D g 1 LT g 5 Y -
T I t NmN i O T J l Y TA 4NmE 5%4 0 t h r e a d . v 2 / 0 ? c o n -
text=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-bc19-5d4
46227d778%22%2c%22Oid%22%3a%2269683106-b076-4850-
a256-50d1effe5c79%22%7d
- Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzungen „Leipzig 

Plagwitz	(VII-DS-02147	)	
-	 Prüfbericht	zur	Petition	„Sicherer	Schulweg	und	Radverkehr	

in der Rödelstraße (VII-Ifo-02453 ) 
Stadtbezirksbeirat Nordost 
14.04., 17.30 Uhr – Videokonferenz, Link zur Sitzung: https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aca7050203ba24401b-
1f32cdba06e4811%40thread.tacv2/1617180619348?con-
text=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-bc19-5d4
46227d778%22%2c%22Oid%22%3a%2221e887dd-baf3-4df7-
bb52-b5a48a6184f4%22%7d
-  Baubeschluss 20. Schule, Oberschule Bästleinstraße 14
-		 Planungsbeschluss	für	den	Neubau	der	Rettungswache	Nord-

ost
-  Deckenerneuerungsmaßnahme Adenauerallee beidseitig 

zwischen	Rohrteichstraße	und	Torgauer	Straße
-  Erarbeitung eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes 

(STEK)	Mockau	2030+
-  Neugestaltung des Stadtgrüns Berliner Brücke

Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte

Stadtbezirksbeirat Süd
14.04., 18.00 Uhr – Videokonferenz, Link zur Sitzung: https://teams.
microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE5OWFlM-
TItMTIxMy00NjRjLWE4ZjUtNWQ5ZjAxMTBlYzll%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-
bc19-5d446227d778%22%2c%22Oid%22%3a%22a5bf782d-
983a-45b9-afa5-35da9f34bec1%22%7d 
- Gleisdreieck – Vorstellung des Beteiligungsverfahren
-	 Petition	gegen	die	weitere	Bebauung	von	Blockinnenbereichen/

Innen-Carrées	in	Leipzig

Stadtbezirksbeirat Mitte
15.04., 18.00 Uhr – Videokonferenz, Link zur Sitzung: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee-
t i n g_NWUyZ jNmMDMtNTgyNC00N2Q2LWFmY-
WYtMjM4M2UyMmQ0YjYz%40 th read .v2 /0?con -
text=%7b%22Tid%22%3a%223a2ea3c5-4bc8-44b2-
bc19-5d446227d778%22%2c%22Oid%22%3a%22a5bf78
2d-983a-45b9-afa5-35da9f34bec1%22%7d

- Beiratsgespräch mit Bürgermeisterin Dr. Jennicke
-	 Planungsbeschluss	Naturkundemuseum	Bowlingtreff
-	 Bebauungsplan	Nr.	463	„Nordwestlich	der	Straße	Alte	Messe“	
- Deckenerneuerungsmaßnahme Brandenburger Straße/

Lagerhofstraße beidseitig von Brandenburger Brücke bis 
Mecklenburger Straße ■

(Änderungen vorbehalten)
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Die Landesdirektion Sachsen führt auf Antrag der Leip-
ziger	 Verkehrsbetriebe	 (LVB)	 GmbH	 für	 das	 oben	 ge-
nannte	 Vorhaben	 ein	 Planfeststellungsverfahren	 nach	 §	
28	 und	 §	 29	 des	 Personenbeförderungsgesetzes	 (PBefG)	
in Verbindung mit § 73 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes (VwVfG) durch.
Gegenstand	des	sich	im	Süden	von	Leipzig	im	Stadtteil	Conne-
witz	befindenden	Bauvorhabens	ist	der	barrierefreie	Ausbau	der	
Haltestelle	Wiedebachplatz	in	Verbindung	mit	einem	grundhaften	
Ausbau der Gleisanlagen im Zuge der Straßenbahnlinie 10 von 
der Bornaischen Straße bis zur Arno-Nitzsche-Straße. Im Zuge 
des Ausbaus erfolgt die Aufweitung des Gleismittenabstandes für 
den	zukünftig	geplanten	Einsatz	2,40	m	breiter	Wagenzüge.	Die	
Länge des Bauabschnitts beträgt ca. 620 m.
Die	Gleisanlagen	befinden	sich	auf	Flurstücken	der	Stadt	Leipzig,	
so dass kein Grunderwerb von privaten Flächen erforderlich ist. 
Vorhandene	Wandbefestigungen	an	privaten	Gebäuden	werden	
zum	Teil	demontiert	und	erneuert	bzw.	an	einigen	Gebäuden	werden	
neue	Wandbefestigungen	angebracht.
Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durch-
füh rung  e ine r  Umwel tve r t räg l i chke i t sp rü fung  ge -
mäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- 
prüfung	 (UVPG).	 Die	 Vorhabenträgerin	 hat	 die	 entscheidungs-
erheblichen Unterlagen über die Auswirkungen des Vorhabens 
vorgelegt, die Bestandteil der nachfolgend aufgeführten Ausle-
gungsunterlagen sind:

Unterlage 
Nr. Bezeichnung der Unterlage

Teil A - Vorhabensbeschreibung
01 Erläuterungsbericht 
Teil B - Planteil
02 Übersichtskarte
03 Übersichtslagepläne 
05 Lagepläne
06 Höhenpläne
10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbspläne
Grunderwerbsverzeichnis

11
11.1
11.2

Regelungen
Lagepläne zum Regelungsverzeichnis
Regelungsverzeichnis

Teil C – Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen
14 Querschnitte
17 Immissionstechnische Untersuchungen

19 Umweltfachliche Untersuchungen - Einzelfall-
prüfung	nach	UVPG

20 Geotechnische Untersuchungen
Teil D - Nachweise
23 Verkehrssicherheit	–	Lageplan	Hüllkurven

Die	Auslegung	der	Planunterlagen	wird	gemäß	§	3	Abs.	 1	des	
Planungssicherstellungsgesetzes	(PlanSiG)	durch	eine	Veröffent-

lichung im Internet ersetzt.
Die Bekanntmachung sowie die Antragsunterlagen (Zeichnungen 
und Erläuterungen) sind in der Zeit vom 12. April 2021 bis 11. 
Mai 2021 auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter 
http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung (Rubrik Infrastruktur 
-Straßenbahnen) einsehbar. 
Die	Planunterlagen	 liegen	als	zusätzliches	 Informationsangebot	
gemäß	§	3	Abs.	2	PlanSiG	im	vorgenannten	Zeitraum	auch in der 
Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus.
Wir	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 für	 den	 gesamten	 Zeitraum,	 zur	
angemessenen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontakt-
beschränkungen	im	Zusammenhang	mit	der	Bewältigung	der	Co-
rona-Pandemie,	ein	Hygienekonzept	umgesetzt	wird	und	dadurch	
bei	hohem	Besucheraufkommen	Wartezeiten	nicht	ausgeschlossen	
werden können. 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 

kann	bis	spätestens	zwei	Wochen	nach	Ablauf	der	Auslegungs-
frist -  bis einschließlich 26. Mai 2021 – bei der  Landesdirek-
tion	Sachsen	(Postanschrift:	Landesdirektion	Sachsen,	09105	
Chemnitz)	oder	der	Dienststelle	in	Leipzig,	Braustraße	2,	04107	
Leipzig, bzw. bei der Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 
Leipzig,	 Einwendungen	 gegen	 den	 Plan	 schriftlich	 erheben.	
Die Erhebungen zur Niederschrift wird aufgrund der aktuellen 
Situation	 durch	 die	COVID-19-Pandemie	 gemäß	 §	 4	Abs.	 1	
PlanSiG	ausgeschlossen.	Die	Vermeidung	einer	dazu	notwen-
digen Kontaktaufnahme erscheint zum Schutz der Gesundheit 
aller Beteiligten geboten.

 Die Einwendungen sollen Namen und Anschrift des Einwenders 
enthalten sowie den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Gemäß § 4 Abs. 2 
PlanSiG	besteht	neben	der	Möglichkeit	der	schriftlichen	Erhe-
bung von Einwendungen auch die Möglichkeit, Einwendungen 
elektronisch unter der E-Mail-Adresse post@lds.sachsen.de ein-
zureichen.	Die	Einwendung	(E-Mail)	bedarf	keiner	qualifizierten	
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz, jedoch einer 
eigenhändigen Unterschrift.

 Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf der 
Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 
3	VwVfG	in	Verbindung	mit	§	29	Abs.	4	Satz	1	PBefG).	

	 Bei	Einwendungen,	die	von	mehr	als	50	Personen	auf	Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender	Texte	eingereicht	werden	(gleichförmige	Eingaben),	
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unter-
zeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der üb-
rigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG 
in Verbindung mit § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben der Leipziger  
Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH „Wiedebachstraße/Arno-Nitzsche- 

Straße zwischen Bornaische Straße und Frohburger Straße –  
barrierefreier Ausbau Haltestelle Wiedebachplatz“

http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
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für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) von der Auslegung 
des	Plans.	

3. Die Anhörungsbehörde kann von einer förmlichen Erörterung 
der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
absehen	(§	29	Abs.	1a	Nr.	1	PBefG).	

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt 
gemacht. 

 Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben bzw. 
bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter im Sinne von Nr. 
1	dieser	Bekanntmachung,	werden	von	dem	Termin	gesondert	
benachrichtigt. Sind mehr als 50 derartige Benachrichtigungen 
vorzunehmen,	können	diese	durch	öffentliche	Bekanntmachung	
ersetzt werden. 

4. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen,	die	der	Planfeststellungsbehörde	zu	übergeben	ist.

5. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist 
mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungs-
termin	ist	nicht	öffentlich.

6.	Kosten,	die	durch	die	Einsichtnahme	in	die	Planunterlagen,	die	
Erhebung	von	Einwendungen,	die	Teilnahme	am	Erörterungs-
termin oder durch eine Vertreterbestellung entstehen, werden 
nicht erstattet.

7.	Entschädigungsansprüche,	soweit	über	sie	nicht	 in	der	Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht 
in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behandelt.

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens	durch	die	Planfeststellungsbehörde	(Landesdirektion	
Sachsen) entschieden. 

9.	Vom	Beginn	der	Auslegung	der	Pläne	tritt	für	die	vom	Plan	be-
troffenen	Flächen	die	Veränderungssperre	nach	§	28a	Abs.	1	
PBefG	in	Kraft.	Darüber	hinaus	steht	ab	diesem	Zeitpunkt	der	
Trägerin	des	Vorhabens	ein	Vorkaufsrecht	an	den	vom	Plan	
betroffenen	Flächen	zu	(§	28a	Abs.	3	PBefG).	

Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der 
Erhebung von Einwendungen seitens der Beteiligten werden zum 
Zwecke	der	Durchführung	dieses	Planfeststellungsverfahrens	Daten	
erhoben. Diese Daten werden von der Landesdirektion Sachsen 
in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen 
zum Datenschutz verarbeitet. Die entsprechenden datenschutz-
rechtlichen Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 14 
Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind unter 
https://www.lds.sachsen.de/Datenschutz einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Das Ordnungsamt weist auf die Möglichkeit hin, Datenüber-
mittlungen der Meldebehörde widersprechen zu können. Dies 
gilt	insbesondere	in	Hinblick	auf	die	bevorstehenden	Wahlen	im	
Jahr	2021.	Sofern	Widerspruch	gegen	die	Datenübermittlungen	
eingelegt	wird,	so	gilt	dieser	bis	zum	Widerruf.	Sie	können	den	
Datenübermittlungen im Einzelnen oder auch allen im Folgenden 
aufgeführten Datenübermittlungen widersprechen:
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene gemäß § 50 Abs. 1 BMG

	 Die	Meldebehörde	darf	Parteien,	Wählergruppen	und	anderen	
Trägern	von	Wahlvorschlägen	in	den	sechs	der	Wahl	oder	Abstim-
mung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
erteilen.	Der	Widerspruch	verhindert	nicht	die	Übermittlung	von	
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche	Religionsgesellschaft.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
gemäß § 36 Abs. 2 BMG

 Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden nach § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Sol-
datengesetzes	dem	Bundesamt	für	das	Personalmanagement	
der	 Bundeswehr	 jährlich	 Daten	 zu	 Personen	 mit	 deutscher	
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft über Familienange-
hörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören gemäß § 42 Abs. 3 BMG

	 Haben	Mitglieder	 einer	 öffentlich-rechtlichen	Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 

öffentlich-rechtlichen	Religionsgesellschaft	angehören,	darf	
die Meldebehörde von diesen Daten übermitteln. Familienan-
gehörige im Sinne dieser Vorschrift sind Ehegatten-/Lebens-
partner, minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger 
Kinder.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk gemäß § 50 Abs. 2 BMG

	 Verlangen	Mandatsträger,	 Presse	 oder	Rundfunk	Auskunft	
über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Mel-
debehörde diese übermitteln. Altersjubiläen in diesem Sinne 
sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 
50.	und	jedes	folgende	Jubiläum.	Der	Widerspruch	eines	Ehe-
gatten	wirkt	auch	für	den	anderen	Ehegatten.	Der	Widerspruch	
ist	bei	allen	Meldebehörden,	bei	denen	die	betroffene	Person	
gemeldet ist, einzulegen und kann nur durch beide Ehegatten 
gemeinsam widerrufen werden.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage

	 Adressbuchverlagen	 darf	 für	 die	 Herausgabe	 von	 Adress-
büchern in Buchform zu Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Einwohnerdaten übermittelt werden. Auch 
dieser	Widerruf	ist	bei	allen	Meldebehörden	einzulegen,	bei	
denen	die	betroffene	Person	gemeldet	ist.

Der Widerspruch ist entweder persönlich in einem Bürgeramt 
der Stadt Leipzig oder schriftlich mit dem entsprechenden 
Formular (erhältlich über: leipzig.de/uebermittlungssperre) 
bei der Meldebehörde einzulegen. Wurde bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt widersprochen, ist kein erneuter Wider-
spruch erforderlich. ■

Jährliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht 
gemäß §§ 36, 42 und 50 Bundesmeldegesetz (BMG)

https://www.lds.sachsen.de/Datenschutz
http://leipzig.de/uebermittlungssperre
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Der	Wahlausschuss	 hat	 in	 öffentlicher	 Sitzung	 am	 29.03.2021	
folgendes	Ergebnis	der	Wahl	zum	vierten	Jugendparlament	der	
Stadt Leipzig festgestellt: 

1.		Zahl	der	Wahlberechtigten:		 43.585
2.		Zahl	der	Wähler-/innen:		 3.039
3.  Zahl der ungültigen Stimmzettel:  7
4.  Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen:  9.055

5.1	Die	folgenden	20	Personen	erhielten	die	meisten	Stimmen	und	
sind somit gewählt:

Vorname, Name Gültige 
Stimmen 

Iman Edaeva 705
Jurek Kennert 664
Valentin Schöneich 625
Leon	Heinrich 578
Tanja	Werner 550
Theodor	Wiards 409
Marius	Wittwer 346
Omar Alkadamani 345
Tim	Günther 311
Oskar	Teufert 307
Laura Nitz 305
Linus Voermanek 285
Emily	Pfeiffer 281
Theo	Stöbe 264
Johannes Eisele 243

Vorname, Name Gültige 
Stimmen 

Kilian	Pietsch 238
Jaqueline	Truschel 237
Cara	Wagner 229
Carl	Krötzsch 226
Johannes	Franziskus	Clausen 207

5.2	 Die	 folgenden	 13	 Personen	 sind	 Nachrücker/-innen	 in	 der	
Reihenfolge der von ihnen erzielten Anzahl gültiger Stimmen:

Vorname, Name Gültige 
Stimmen 

Kurt Uhlemann 204
Albert Kopp 200
Benedikt Klengel 187
Moritz Kunze 181
Maik Livshits 149
Paale	Sieber 144
Christian	Steingrüber 139
Ludwig	Hofbauer 131
Chris	Marion	Hoffmann 111
Jakob Zeiner 85
Robert Rinke 72
Florim Alt 63
Julián Sebastián Szin 34

Leisner,	Vorsitzender	des	Wahlausschusses

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses  
der Jugendparlamentswahl 2021 in Leipzig

12.04.2021, 17.00 Uhr – Videokonferenz
Die öffentliche Sitzung wird per Bild und Ton im Festsaal, 
Neues Rathaus, 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 
zeitgleich übertragen und kann dort verfolgt werden.
- Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 29.03.2021 
-	 Bekanntgabe	 von	 Beschlüssen	 aus	 nichtöffentlicher	 Sit-

zung 
- Abschluss eines Mietvertrages für die Rettungswache Süd-

Interim am Standort Alte Messe 7 VII-DS-01959 ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks-
verkehrsausschusses



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 01/2021 · 06.04.2021

9

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 25.02.2021 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-012719-VV-63.40-SGR einen Bescheid 
mit	folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehr-

familienhauses	mit	17	WE	(Gebäude	4),	Weigelienstraße	1“,	

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
Mehrfamilienhauses mit 17 WE (Gebäude 4), Weigelienstraße 1“,  

Leipzig, Gemarkung Paunsdorf, Flurstücke 1221, 1228
Leipzig,	 Gemarkung	 Paunsdorf,	 Flurstücke	 1221,	 1228,	 im	
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Befreiungen von den 
Festsetzungen	 des	 Bebauungsplanes	 Nr.	 94	 „Klettenstraße“		
zugelassen 
a) Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes Nr. gefordert Satteldach 
–	geplant	Walmdach

b)	gefordert	geschlossene	Bauweise	–	geplant	offene	Bauweise
c)	 gefordert	Tiefgarage	–	geplant	kein	Kellergeschoss	
d) Baugrenzen – geplant Überschreitung Baugrenze

(4)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	Ost,	SG	Nordost;	
Martin-Luther-Ring	4-6,	04109	Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	118-122,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Be-
kanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	
Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	
Straße, eingesehen werden. 
Es	 wird	 vorab	 um	 eine	 Terminvereinbarung	 beim	 zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefon-
nummer: 0341/1 23-89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Palais Gneisenau –  

Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Gneisenaustraße 12“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3073k

hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 18.03.2021 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-004018-VV-63.20-KKR einen Bescheid mit 
folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:
(1)	Die	Baugenehmigung	 für	das	Vorhaben:	 „Palais	Gneisenau	

–	Neubau	Mehrfamilienhaus	mit	Tiefgarage,	Gneisenaustraße	
12“,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	3073k,	im	Geneh-
migungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen	
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	Zentrum/Sonderbauten,	
SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucher-
anschrift:	 Prager	 Straße	 118-122,	 04317	 Leipzig)	 Widerspruch	
eingelegt werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Be-
kanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte 
können	im	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	
Leipzig,	Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	
Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	
der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Tele-
fonnummer:	0341/1	23-89	08	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheides: „Sanierung zweier Mehrfamilienhäuser,  
Errichtung Balkonanlagen, Abbruch Hofgebäude und Teilentsiegelung 

der vollständig versiegelten Hoffläche, Errichtung von  
PKW-Stellplätzen und überdachter Fahrradstellplätze,  

Georg-Schwarz-Straße 161, 163“, Leipzig,  
Gemarkung Leutzsch, Flurstücke 286u, 286t 

Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.03.2021 unter dem 
Aktenzeichen 63-2020-013064-BV-63.30-MAR einen Bescheid 
mit	folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:
Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für 
das Vorhaben „Vorbescheid: Sanierung zweier Mehrfamilien-
häuser,	 Errichtung	 Balkonanlagen,	 Abbruch	 Hofgebäude	 und	
Teilentsiegelung	der	vollständig	versiegelten	Hoffläche,	Errich-
tung	von	PKW-Stellplätzen	und	überdachter	Fahrradstellplätze,	
Georg-Schwarz-Straße	161,	163“,	Leipzig,	Gemarkung	Leutzsch,	
Flurstücke 286u, 286t ist erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	West,	SG	Nordwest;	
Martin-Luther-Ring	4-6,	04109	Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	118-122,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	 innerhalb	
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
- Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen der Vorbescheid zuzustellen ist, durch diese Bekannt-
machung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegen-
über den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte 
können	 im	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	
Leipzig,	Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	
Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	
der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Tele-
fonnummer: 0341/1 23-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-013632-SB-63.22-ATH	einen	Bescheid	mit	folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „N30 Umbau eines 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „N30 Umbau eines Warenhauses 
zu einem Büro- und Geschäftshaus – Nutzungsänderung 1.-4. Ober- 

geschoss, Neumarkt 30, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 20, 24a, 
24b, 24c, 702/2, 702/3, 703/2, 703/3, 704/2, 704/3, 708a

Warenhauses	zu	einem	Büro-	und	Geschäftshaus	–	Nutzungs-
änderung	1.-4.	Obergeschoss,	Neumarkt	30“,	Leipzig,	Ge-
markung Leipzig, Flurstücke 20, 24a, 24b, 24c, 702/2, 702/3, 
703/2, 703/3, 704/2, 704/3, 708a im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Befreiungen zuge-
lassen: Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den 
Festsetzungen	des	Bebauungsplanes	Nr.	45.6	„Stadtzentrum“	
über	Ziffern	12.3	und	12.	7	dahingehend,	dass	die	Errichtung	
einer	 Terrasse	 und	 die	 Errichtung	 von	 Atelierfenstern	 im	
Mansarddach zugelassen werden.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.	
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig,	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	Zentrum/
Sonderbauten, SG Sonderbauten; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	Straße	118-122,	04317	Leipzig)	
Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	 innerhalb	
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Be-
kanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegen-
über den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte 
können	 im	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	
Leipzig,	Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	
Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	
der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Tele-
fonnummer: 0341/1 23-51 94 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.03.2021 unter dem 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von je zwei  
Balkonanlagen, Witzlebenstraße 29, 31, 33, 35“, Leipzig,  

Gemarkung Gohlis, Flurstücke 1498, 1504 i
Aktenzeichen	63-2020-011890-VV-63.30-HAS	einen	Bescheid	mit	
folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:	
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von je zwei 

Balkonanlagen,	 Witzlebenstraße	 29,	 31,	 33,	 35“,	 Leipzig,	
Gemarkung Gohlis, Flurstücke 1498, 1504 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen: 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 34 Abs. 4 Nr. 2 dahingehend, dass die Bestandstreppen 
aus	Holz	sind.

3. Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	 Auflagen	 und	
Auflagenvorbehalte.	

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	West,	SG	Nordwest;	
Martin-Luther-Ring	4-6,	04109	Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	118-122,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen 
die Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	
Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	
Straße, eingesehen werden. 
Es	 wird	 vorab	 um	 eine	 Terminvereinbarung	 beim	 zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefon-
nummer: 0341/1 23-51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau, Untere Bauaufsicht 2 
(Task	 Force	 Schulhausbau)	 erlässt	 am	 24.03.2021	 unter	 dem	
Aktenzeichen 63-2020-007005-SB-02.61-DVO einen Bescheid 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Instandsetzungsmaß-
nahmen an Baukonstruktion und technischen Anlagen zur Nutzung des 

Gebäudes als Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren (Kinder- 
krippe, Bestand, 60 Kinder) sowie für Kinder über 3 Jahre (36 Kinder), 
Gustav-Mahler-Straße 21“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2414

mit	folgendem	verfügenden	Teil:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Instand-

setzungsmaßnahmen an Baukonstruktion und technischen 
Anlagen zur Nutzung des Gebäudes als Kindertagesstätte für 
Kinder unter 3 Jahren (Kinderkrippe, Bestand, 60 Kinder) sowie 
für	Kinder	über	3	Jahre	(36	Kinder),	Gustav-Mahler-Straße	21“,	
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2414, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen,	Auflagen)	und	Abweichungsentscheidungen.	

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Dezernat	Stadtentwicklung	und	Bau,	UBA2	/	TF	Schulhausbau;	
Martin-Luther-Ring	4-6,	04109	Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	118-122,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer be-

nachbarter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Be-
kanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	
Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	
Straße, eingesehen werden. 
Es	 wird	 vorab	 um	 eine	 Terminvereinbarung	 beim	 zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefon-
nummer: 0341 / 123-5238 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 
28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung einer 
Dachterrasse auf ‚Berliner Dach‘ (Flachdachbereich), Schnorrstraße 3“, 

Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 203
Das	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am 30.03.2021 unter dem 
Aktenzeichen	63-2021-000375-BV-63.31-TDE	einen	Bescheid	mit	
folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für 

das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung einer Dachterrasse auf 
‚Berliner	Dach‘	(Flachdachbereich),	Schnorrstraße	3“,	Leipzig,	
Gemarkung Schleußig, Flurstück 203, ist erteilt.

(2 Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	West,	SG	Südwest;	
Martin-Luther-Ring	4-6,	04109	Leipzig	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	118-122,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	werden.
Der	Widerspruch	kann	auch	mittels	absenderbestätigter	De-Mail	
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweise	zur	Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 
SächsBO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen 
der Vorbescheid zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem 
Tag	dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	
SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können 
im	Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches	Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	
Gebäudeabschnitt	C,	Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	
Straße, eingesehen werden. 
Es	 wird	 vorab	 um	 eine	 Terminvereinbarung	 beim	 zuständigen	
Verfahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefon-
nummer: 0341/1 23-51 33 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des 
Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/
Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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